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1 Anlass und Ziele zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am 

Lerchenfeld 
1.1 Anlass der Aufstellung, Planungserfordernis 

In der Gemeinde Röttenbach besteht eine deutliche Nachfrage nach Wohnbauflächen. Diese wird wesentlich bewirkt 
 durch die Nähe zum Wachstumsraum der Städte Nürnberg - Fürth - Erlangen, die alle Vorteile eines 

Oberzentrums bietet, 
 durch die äußerst positive Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich sowie durch die gezielte Ansiedlung von 

Gewerbebetrieben entstandenen neuen Arbeitsplätze im Gemeindegebiet, 
 durch das in Röttenbach rar gewordene Bauland, 
 durch die verkehrsgünstige Lage der Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg mit Anbindung an das 

regionale und überregionale Straßen- und Schienennetz. 
 
Dem vorhandenen Nachfrageüberhang kann die Gemeinde momentan aus folgenden Gründen nicht gerecht 
werden1: 
 Einzelne freie Baugrundstücke sind in ausgewiesenen Baugebieten zwar noch vorhanden, sie werden von 

den Eigentümern aber für eigene Zwecke bevorratet und nicht verkauft.  
 Das Gleiche trifft für bebaubare Grundstücke oder Teilflächen von Grundstücken im bebauten Ortsbereich 

von Röttenbach zu. Diese klassischen „Baulücken“ bestehen nicht etwa, weil die Grundstücke schwer oder 
gar unverkäuflich wären, sondern weil sie wegen entgegenstehender Eigentümerinteressen nicht auf dem 
Grundstücksmarkt angeboten werden. 

 Innerörtliche Brachflächen einer aufgegebenen baulichen Nutzung, die einer Wohnnutzung zugeführt 
werden könnten, stehen ebenfalls nicht (mehr) zur Verfügung. 

 
Dies zeigt, dass es einer zielgerichteten Ortsentwicklung bedarf, um einerseits dem Siedlungsdruck abzuhelfen und 
andererseits den Entwicklungszielen der Gemeinde nach ortsnahen Arbeitsplatzen sowie der Ansiedlung junger 
Familien und die Stärkung der Familienfreundlichkeit durch Ausbau von Betreuungseinrichtungen zu begegnen.  
Hierzu erfolgt nun, neben den Anstrengungen der Gemeinde Röttenbach bestehende Baulücken im Gemeindegebiet 
zu bebauen2 die Neuausweisung einer verfügbaren Wohnbaufläche in Mühlstetten. 
 
Mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) und damit dem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im 
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenhalts in der Stadt“ vom 13.05.20173 wurde den Städten und 
Gemeinden mit dem § 13b (BauGB) 4 ein beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen für 
den Wohnungsbau ermöglicht. Da die Voraussetzungen des § 13b BauGB durch den unmittelbaren Anschluss an 
bebaute Ortsteile, der Nutzung als Wohnbaufläche mit einer maximalen Grundfläche (GR) von bis zu 10.000m² für 
das Plangebiet erfüllt werden wird der Bebauungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ im beschleunigten Verfahren erstellt.  
 

                                                           
1 Im Rahmen der Vorbereitenden Bauleitplanung aus dem Jahr 2016 (FNP/LP Teilfortschreibung Wohnen) wurde der Bedarf 

nach Wohnbauflächen in Röttenbach nachgewiesen. Insbesondere die vielen Anfragen nach Wohnraum im Nahbereich des 
Arbeitsplatzes bestärkt die Gemeinde Röttenbach auch weiterhin auf eine konsequente Entwicklung als Wohnstandort zu 
setzen. 

2 Der Gemeinderat von Röttenbach hat zur zukünftigen Sicherstellung von am Markt verfügbarem Bauland in seiner Sitzung vom 
13.06.2016 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde grundsätzlich nur dort Bauland ausweist, wo sich die 
Grundstücke zu 100% im Zugriff der Gemeinde befinden. 

3 Bekanntmachung am 12.05.2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl. Teil I Nr. 25, S. 1057 ff.) 
4 Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 

Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die 
sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 
kann nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum 31. 
Dezember 2021 zu fassen. 
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Weiter ist für Bebauungspläne, die im Verfahren nach § 13 b BauGB aufgestellt werden keine Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB sowie kein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich. Die Gemeinde Röttenbach 
verzichtet somit auf die Erstellung eines Umweltberichtes und einer Ausgleichsermittlung5.  
 

1.2 Ziele und Leitgedanken 
Ziel ist es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Verwirklichung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und Ermöglichung einer den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gerecht werdende bauliche Nutzung i. S. des § 1 Abs. 5 BauGB zu schaffen. 
Hierzu ist u. a. folgendes beabsichtigt: 
 Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung  

(BauNVO). 
 Besondere Berücksichtigung umweltschützenden Belange i. S. des § 1a BauGB im Rahmen der Aufstellung 

des Bebauungsplanes. Bei der in Aussicht genommenen Wohngebietsfestsetzung ist insbesondere auf das 
Orts- und Landschaftsbild, auf die Belastbarkeit des Naturhaushaltes sowie auf die Anforderungen des 
Immissionsschutzes Rücksicht zu nehmen. 

 Bereitstellung von Bauland für junge Familien. 
 
1.3 Beschlussfassung 

 Der Gemeinderat Röttenbach hat in seiner Sitzung am 25.01.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit 
integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 b BauGB 
beschlossen. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie ein Ausgleich für Eingriffe in Natur und 
Landschaft sind nicht erforderlich und werden nicht durchgeführt. Der Beschluss wurde am 16.07. 2018 
ortsüblich bekannt gemacht. 

 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ in der 
Fassung vom 09.07.2018 wurden die planungsrelevanten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange in 
der Zeit vom 16.07.2018 bis 04.09.2018 beteiligt. 

 Die öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung für die Dauer eines Monats im 
Zeitraum vom 30.07.2018 bis 04.09.2018. 

 Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung des Gemeinderates am 10.09.2018. wurde 
der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld in der Sitzung des 
Gemeinderates am 10.09.2018 als Satzung beschlossen. 

 Der Satzungsbeschluss vom 10.09.2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 21.09.2018 aufgehoben. 
Da Grundzüge der Planung betroffen sind erfolgt das Beteiligungsverfahren erneut. 

 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ in der 
Fassung vom 21.09.2018 wurden die planungsrelevanten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange in 
der Zeit vom 24.09.2018 bis 30.10.2018 erneut beteiligt. 

 Die erneute öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung für die Dauer eines Monats 
im Zeitraum vom 29.09.2018 bis 30.10.2018. 

 Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung des Gemeinderates am 29.11.2018. wurde 
der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld in der Sitzung des 
Gemeinderates am 29.11.2018 als Satzung beschlossen. 

 

                                                           
5 Auf die im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan dargestellten 

naturschutzfachlichen Beurteilungen für diesen Bereich wird hingewiesen. 
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2 Bestandsbeschreibung 
2.1 Lage und Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am 

Lerchenfeld“ 
Das Plangebiet befindet sich an einem Südwesthang unmittelbar angrenzend an die Ortslage im Südwesten von 
Mühlstetten.  

 

 

 
 

 

 

 
  Bestand Sommer 2016 

 

 

 

 

  Bestand Herbst 2017 
 
Die Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ ist 
der Planzeichnung zu entnehmen. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 3,88 ha und beinhaltet folgende 
Flurstücke bzw. Teilflächen (TF): der Gemarkung Mühlstetten: Fl.-Nr. 207/0 (TF); 208/0; 208/3; 208/4 (TF) 
Alle Flächen im Geltungsbereich befinden sich gem. des Beschlusses des Gemeinderates vom 13.06.2016 im Zugriff 
der Gemeinde6. 

                                                           
6 Der Gemeinderat hat zur zukünftigen Sicherstellung von am Markt verfügbarem Bauland in seiner Sitzung vom 13.06.2016 den 

Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde grundsätzlich nur dort Bauland ausweist, wo sich die Grundstücke zu 100% 
im Zugriff der Gemeinde befinden. 
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2.2 Einfügung in die Gesamtplanung (Flächennutzungsplan / Landschaftsplan) 

 

Der wirksame Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan (hier digitalisierte Darstellung) stellt 
den Geltungsbereich bereits als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO dar.  
 

 

2.3 Geländebeschaffenheit und derzeitige Nutzung 
Das Plangebiet fällt weitestgehend leicht nach Südwesten ab7 und wird derzeit noch landwirtschaftlich genutzt. Im 
Norden schließt der Geltungsbereich an die Bebauung von Mühlstetten an. Im Westen grenzt das Plangebiet an 
landwirtschaftliche Flächen, nach Süden an die Kreisstraße RH 19 nach Stirn an. 
 

2.4 Verkehrsanbindung, Erschließung 
Das Plangebiet ist nach Norden direkt an die bestehende Zufahrtsstraße „Ringstraße“ der bestehenden 
Wohnbaufläche angebunden. Hierüber erfolgt dann über die Breitenloher Straße und die Bahnhofstraße“ neben 
einer Anbindung an die Buslinien 625 (Schulbus) und 629 (ÖPNV), die Anbindung an die Pleinfelder Straße und 
Röttenbacher Straße und somit an das überörtliche Verkehrsnetz. 
Weiter findet sich in ca. 250 m Entfernung der Bahnhaltepunkt Mühlstetten der Bahnstrecke 5320 Nürnberg – 
Augsburg, der über die Regionalbahn und den Regionalexpress angefahren wird. 
 

2.5 Leitungsträger 
Im Plangebiet finden sich derzeit noch keine Leitungen. 
 

2.6 Emissionen/Immissionen 
Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgeräuschimmissionen der Stirner Straße, der Bahnlinie sowie Immissionen durch 
die Landwirtschaft ein. Vom Plangebiet gehen derzeit keine wesentlichen Geräuschimmissionen aus. 
 

2.7 Kanalanbindung, Oberflächenwasser 
Die Abwasserbeseitigung im Geltungsbereich erfolgt durch den ZV Wasser und Abwasser Rezattal. Das Abwasser 
der angeschlossenen Ortsteile Stirn ( Markt Pleinfeld ), Röttenbach, Mühlstetten und Niedermauk wird seit Dezember 
2017 über ein Pumpwerk zur Kläranlage Georgensgmünd übergeleitet und dort vollbiologisch gereinigt.  
 

2.8 Wasserversorgung 
Röttenbach wird über den Wasser- und Abwasserzweckverband Rezattal mit Trinkwasser versorgt. Für das 
Baugebiet ist Wasser in ausreichender Qualität und Menge vorhanden. 

                                                           
7 Ausschließlich im nordwestlichen Bereich besteht eine Hangneigung bis max. 12%. 
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2.9 Bauverbotszonen/Freihaltezonen 
Die Abstandsflächen zur Kreisstraße sowie zu den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen sind zu 
berücksichtigen. 
 

2.10 Belastungen und Bindungen 
Ein Verdacht auf mögliche Altlasten liegt der Gemeinde Röttenbach nicht vor. 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ 
befinden sich nach der Denkmalliste Bayern keine Denkmale. Auch bezüglich des Vorkommens von 
Bodendenkmalen gibt es hier keine Hinweise. 
Es besteht kein Verdacht, dass sich das Planungsgebiet in einem Belastungsgebiet von Bombenfunden liegt. 
Auswertungen von Luftbildern die nach Luftangriffen bis Kriegsende erstellt wurden sind nicht bekannt. Besondere 
Vorsorgemaßnahmen vor Baubeginn sind im Hinblick auf Kampfmittel erscheinen nicht erforderlich.  
 

3 Umweltbericht 
Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt werden ist keine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erforderlich. 
Für Verfahren mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB von weniger als 10.000 m², durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
anschließen gelten gemäß Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) durch das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenhalts in der Stadt“ vom 13.05.2017 nach  
§ 13b BauGB die Regelungen des § 13a BauGB entsprechend. 
 

4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ermittlung Ausgleich und Ersatz“ 
Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt werden ist kein Ausgleich für 
Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich. 
 

5 Artenschutz 
Unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB wurde im 
Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)8 bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung des 
Untersuchungsraumes die Betroffenheit der Feldlerche (Alauda arvinensis) nachgewiesen. 
 
„Mit der Realisierung der geplanten Bebauung erfolgen direkte bau- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen des 
Brutplatzes der Feldlerche“ 
 
Im Bereich des Bebauungsplanes ist somit mit dem Brutplatz der Feldlerche ein für den Artenschutz 
wertvoller Bereich vorhanden, der bei Überbauung zu kompensieren ist. 
 
„Die durch das Vorhaben verloren gehenden oder beeinträchtigten Reviere müssen in benachbarten Lebensräumen 
aufgenommen werden. Dies kann durch Umsetzung der genannten CEF-Maßnahme weitgehend erreicht werden, da 
die Ausweichfläche nach der Optimierung mehr Tiere aufnehmen kann. Damit bleibt die ökologische Funktionalität 
der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt“. 9 
 

                                                           
8 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den Bebauungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Ökologisch-Faunistische 

Arbeitsgemeinschaft (Bearbeiter Frau Faltin), Schwabach, Juni 2018 
9 Die geplante CEF Maßnahme wird unter Punkt 7.4 „geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich“ 

gemäß der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dargestellt und in den Festsetzungen zum Bebauungsplan sowie auf 
dem Planblatt fixiert. 
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6 Voraussichtliche Auswirkungen bei Verwirklichung der Planung 
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden nach Realisierung des Bebauungsplanes keine Nachteile auf die 
persönlichen Lebensumstände der im Gebiet wohnenden Menschen bzw. zusätzliche Risiken für die Umwelt 
erwartet. 
 
Durch die notwendigen Schallschutzmaßnahmen erfolgt zusätzlich eine Verbesserung der Situation für die nördlich 
angrenzenden Wohngebiete hinsichtlich der Einwirkung von Verkehrslärm durch Bahn und Kfz-Verkehr. 
 

7 Planung 
7.1 Einleitung / Allgemeine Planungsabsichten 

Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Lerchenfeld“ stellt eine ca. 3,88 ha große Fläche im 
Süden von Mühlstettten dar, die als Wohngebiet ausgewiesen werden soll, um dem Siedlungsdruck abzuhelfen und 
den Entwicklungszielen der Gemeinde nach ortsnahen Arbeitsplätzen sowie der Ansiedlung junger Familien zu 
ermöglichen. Der Bebauungsplan entwickelt sich aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes mit 
integriertem Landschaftsplan.  
Insgesamt entstehen ca. 50 Baugrundstücke, um der vorherrschenden starken Nachfrage nach Bauland 
nachzukommen. Mit Ausnahme eines Bereiches im Norden des Plangebietes (Nutzungsschablone A) wo u. A. auch 
Mehrfamilienwohnen in Geschosswohnungsbau ermöglicht wird, erfolgt in den übrigen Bereichen zur Begrenzung 
der Baudichte am Ortsrand die Festsetzung von maximal zwei Wohneinheiten pro Wohngebäude. Diese Zahl wird 
erfahrungsgemäß in Eigenheimgebieten nicht erreicht. Die Festsetzung dient hier zur Vermeidung untypischer, 
großer Mehrfamilienhausanlagen am Ortsrand. 
Durch die Bebauung der Grundstücke mit zweigeschossigen Eigenheimen Einzel- und Doppelhäuser (in der 
Nutzungsschablone B) sowie maximal dreigeschossigen Einzel- und Doppelhäuser, Reihenhäuser und 
Mehrfamilienhausanlagen (in der Nutzungsschablone A) kann von ca. 10010 Wohneinheiten und einem 
Bevölkerungszuwachs von maximal ca. 250 bis 300 Bewohnern gerechnet werden11.  
Es wird insgesamt eine geordnete städtebauliche Entwicklung Plangebietes gesichert und die Einbindung der neuen 
Siedlungsflächen in die Landschaft gewährleistet. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage eines übergeordneten 
Gesamtkonzeptes im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung entwickelt. 
Das Baugebiet ist jedoch durch Verkehrsgeräusche der Stirner Straße sowie der Bahnlinie vorbelastet. Die 
vorhandene und künftig zu erwartende Immissionsbelastung erforderte eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem 
Thema im Rahmen eines Fachgutachtens12. 
 

7.2 Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen, bauordnungsrechtliche Gestaltungs-
vorschriften 
Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend den Planungszielen und des städtebaulichen 
Umfeldes als Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO. 
In der Ortsrandlage wird zur Vermeidung einer zusätzlichen Verkehrs- bzw. Lärmbelastung ausschließlich eine 
Wohnnutzung zugelassen. Nicht zulässig sind daher Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO mit 
Versorgungsfunktion im Hinblick auf die Wohnnutzung wie z.B. Läden, Handwerks- und Beherbergungsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften oder Anlagen für soziale, kulturelle, gesundheitliche oder sportliche Zwecke. Weiter 
werden aus dem gleichen Grunde die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) gem. § 1 
Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen. 

                                                           
10  45 Einzelhäuser mit durchschnittlich 1,5 WE = 70 WE + 30 WE aus dem Mehrfamilienwohnen 
11  Rechnerischer Ansatz 2,5 bis 3 Bewohner pro Wohneinheit  
12 Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 19 "Am Lerchenfeld" wurde vom Ingenieurbüro Sorge, Nürnberg eine  

  schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Das Gutachten 14.012.1 vom 14.12.2017 und die ergänzenden Mitteilungen  
  14.012.2 vom 07.02.2018 und 14.012.3 vom 20.02.2018 liegen der Begründung als Anlage. Die Inhalte wurden in die  
  Planung integriert und in der Begründung erläutert. 
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Für den Bereich der Nutzungsschablone A sind  maximal 3 Vollgeschosse in Verbindung mit den Festsetzungen als 
Obergrenze zulässig. Für den Bereich der Nutzungsschablone B werden maximal. 2 Vollgeschosse als Obergrenze 
festgesetzt. 
 
Als höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung werden eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine 
Geschossflächenzahl von 1,2 in Verbindung mit der Nutzungsschablone A bzw. eine Grundflächenzahl von maximal 
0,3 und eine Geschossflächenzahl von 0,6 in Verbindung mit den Festsetzungen der Nutzungsschablone B 
festgesetzt13.  
Durch die Festsetzung eines zentralen Bereiches im Quartier für eine Bebauung mit maximal dreigeschossigen 
Mehrfamilienwohnanlagen über Hausgruppen oder Doppelhäusern mit einer GRZ von 0,4 und von 
zweigeschossigen Doppel- und Einzelhäusern mit einer GRZ von 0,3 in Verbindung mit einer Reglementierung von 
max. 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude zum Außenraum wird ein baulich abgestufter Ortsrand gesichert und der 
Gebietscharakter einer an den Landschaftsraum angepassten Bebauung erzielt. 
 
Bauweise, Baugrenzen 
Es gilt die im ländlichen Raum ortstypische offene Bauweise. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch 
großflächige „Baufenster“ definiert, um eine möglichst hohe Variabilität der Grundstücksaufteilung zu erzielen.  
Bezüglich der Abstandsflächen wird bei der Ausnutzung der Baugrenzen durch die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 
und 2 BayBO14 eine ausreichende Belüftung und Belichtung gewährleistet. 
 
Nebengebäude, Garagen / Carports / Stellplätze:  
Zur Verbesserung der Flexibilität einer Bebauung dürfen „kleine“ Nebengebäude mit einer zusammenfassenden 
Grundfläche von max. 12 m² auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Auch Garagen und deren 
Nebenräume sind aus Gründen einer variablen Gestaltung der Baugrundstücke auch weitestgehend zulässig. Die 
entsprechenden Flächen für Nebenanlagen, Garagen und deren Zufahrten wurden dementsprechend zu den 
Verkehrsflächen weiträumig dargestellt und ausschließlich in den rückwärtigen Bereichen zur Entwicklung 
zusammenhängender Grünstrukturen abgegrenzt. Insgesamt werden pro Wohneinheit (WE) 2 Stellplätze 
nachzuweisen sein, um auch bei einer Bebauung des Wohngebietes den Parkdruck im öffentlichen Straßenraum auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren. Als Nachweis der Umsetzbarkeit wurden im Planblatt dementsprechend Garagen 
/Carports und Stellplätze dargestellt. 
 
Gestaltung der Gebäude und Grundstücke:  
Zur Minimierung der Fernwirksamkeit wird die maximal zulässige Firsthöhe im Bereich der Nutzungsschablone A bei 
Gebäuden mit 3 Vollgeschossen mit 11,00 m, ansonsten bei Gebäuden mit 2 Vollgeschossen im Bereich der 
Nutzungsschablone A und B mit einer Wandhöhe von 7,00 m, jeweils bezogen auf die Oberkante (OK) des 
Erdgeschossfußbodens (FFB), festgesetzt. 
Um eine übermäßiges Herausragen des Kellergeschosses zu vermeiden und wird die Oberkante Fertigfußboden bei 
bergseitig an die Erschließungsstraße angebundenen Hauptgebäuden, bei Hauptgebäuden die in zweiter Reihe 
erschlossen werden und bei Hauptgebäuden deren Erschließungsstraße nicht hangparallel verläuft in Bezug auf die 
Höhenlage auf den höchstgelegenen Schnittpunktes mit dem natürlichen Gelände bezogen (hier max. 0,30 m über 
dem Niveau des maßgeblichen Schnittpunktes). Bei talseitig orientierten Hauptgebäuden wird der Bezugspunkt auf 
die Erschließungsstraße bezogen festgesetzt (max. 0,30 m über dem Niveau der Deckschicht der Straßendecke). 

                                                           
13 Gem. §13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) gilt bis zum 31. Dezember 2019 

§ 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 
Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile anschließen. 

14 Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, mindestens 3m. … 
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Bei Gebäuden mit 3 Vollgeschossen werden Pult oder Flachdächer mit einer Dachneigung zwischen 0° und 5° sowie 
Satteldächer mit einer Dachneigung von 35° bis 48° festgesetzt. Für Gebäude mit 2 Vollgeschossen wird neben dem 
klassischen Satteldach durch die Bereitstellung zusätzlicher Dachformen (Zeltdach, Walmdach) mit den 
entsprechenden Dachneigungen (15°-53°) sowie Pult oder Flachdächer mit einer Dachneigung zwischen 0° und 5°  
in Verbindung mit den in den Nutzungsschablonen festgesetzten Wandhöhen unterschiedliche zweigeschossige 
Gebäudetypen für eine Bebauung zugelassen.  
Insgesamt wird so den Wünschen vieler Eigentümer nach einer modernen, an die heutigen energetischen Belange 
ausgerichtete Bebauung Genüge getan ohne die Fernwirksamkeit zu beeinträchtigen. 
 
Fassaden: Der Ausschluss greller Farbtöne wie das Festlegen der Gestaltung von Balkonbrüstungen als vertikale 
Holzlattung, als verputzte Brüstung bzw. als Beton- oder gemauerte Brüstung dient weiterhin dem Zweck durch den 
Ausschluss von Blech- oder Glasverkleidungen, wie auch liegender Formate (Bonanzazaun) trotz einer insgesamt 
hohen Materialvielfalt eine gewisse Harmonie in der Gestaltung zu erzielen. 
 
Einfriedungen: Zur einheitlichen Gestaltung werden zur öffentlichen Verkehrsfläche auch weiterhin die Materialien 
(Zäune mit senkrechter Holzlattung, Stabgitterzäune, Hecken aus Laubgehölzen) sowie keine Einfriedung 
gemeinsam mit einer maximalen Höhe der Einfriedung festgesetzt. 
Im seitlichen und rückwärtigen Bereich sind auch Maschendrahtzäune möglich, wobei zur freien Landschaft 
ausschließlich sockellose Einfriedungen zulässig sind. Hierdurch soll neben einer Durchlässigkeit für Tiere auch eine 
übermäßige Unterteilung der Grünstrukturen erzielt werden. 
 
Schallschutz: 
Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 19 "Am Lerchenfeld" wurden vom Ingenieurbüro Sorge, Nürnberg 
Schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. Das Gutachten 14.012.1 vom 14.12.2017 und die ergänzenden 
Mitteilungen 14.012.2 vom 07.02.2018 und 14.012.3 vom 20.02.2018 liegen der Begründung als Anlage bei.  
Als wesentliche Emittenten sind die Verkehrsgeräusche des Schienenverkehrs der Bahnstrecke 5320, Nürnberg – 
Augsburg sowie der Straßenverkehr der Gemeindestraße RH 19 anzusetzen. 
Es wird von einer zukünftigen Planung einer Schallschutzwand entlang der Bahnstrecke ausgegangen. Eine grobe 
Vorplanung der Deutschen Bahn AG wurde hier zusammen mit einer Verlängerung durch die Gemeinde als 
Berechnungsgrundlage angenommen und in der der ergänzenden Mitteilung 14.012.3 vom 20.02.2018 
berücksichtigt. Es wird seitens der DB Netz AG festgestellt, dass derzeit noch keine verlässlichen Angaben zur 
Wand gemacht werden können15. Die Ergebnisse der o.g. Schalltechnischen Untersuchungen sind möglicherweise 
bei veränderten Ausgangsdaten nachzujustieren. 
 
Als langfristige Berechnungsvoraussetzungen gelten: 
 Die Frequentierung der Bahnstrecke 5320, Nürnberg - Augsburg, gemäß den Angaben der Deutschen Bahn 

AG für den Prognosefall 2025 
 Die Richtlinie Schall 03 zur Ermittlung der Schienenverkehrsgeräusche 
 Eine angenommene Lärmschutzwand inkl. Verlängerung durch die Gemeinde 
 Die Reduzierung der Geschwindigkeit auf der RH 19 auf Tempo 50 auf Grundlage der Ergebnisse der 

Verkehrszählung der Gemeinde Röttenbach vom 10.01. 2018 bis 19.01.2018 

                                                           
15  Auf die Stellungnahme der Deutschen Bahn AG DB Immobilien vom 04.09.2018 wird verwiesen. 
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Die rechnerische Ermittlung der Verkehrsgeräuschimmissionen im Plangebiet, ausgehend von der Bahnstrecke 5320 
Nürnberg – Augsburg und der Straße RH19 erfolgt auf folgenden Annahmen: 
 
Variante 1 (Realisierung einer  Lärmschutzwand an der Bahntrasse) 
 Eine angenommene Lärmschutzwand inkl. Verlängerung durch die Gemeinde16entlang der Bahntrasse 
 Die Geschwindigkeit in der Stirner Straße (RH19) wird in Absprache mit den entsprechenden Fachstellen im 

Bereich des Bebauungsplanes (Ortseinfahrt) auf Tempo 50 reduziert. 
 

Die Berechnungsergebnisse zeigen hier dass,  
 der Orientierungswert tags der DIN 18005 von 55 dB(A) im südlichen Bereich des Plangebietes (trotz 

Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn) weiterhin überschritten wird. 
 Der Immissionsgrenzwert tags der 16. BImSchV von 59 dB(A) ab einem Abstand von ca. 17,00 bis 20,00 m 

von der Straßenachse der RH 19 eingehalten und in den sonstigen Bereichen um bis zu 4 dB(A) überschritten 
wird. 

 der Orientierungswert nachts der DIN 18005 von 45 dB(A) im gesamten Plangebiet überschritten wird. 
 der Immissionsgrenzwert nachts der 16. BImSchV von 49 dB(A) nur im Nordwesten des Plangebietes 

eingehalten und in den sonstigen Bereichen überschritten wird. 
 die Immissionsgrenzwerte für Lärmsanierung von tags 67 dB(A) und nachts 57 (dB(A) die nach der stehenden 

Rechtsprechung als absolute Schwelle der lärmrechtlichen Zumutbarkeit gelten, im gesamten Plangebiet 
eingehalten werden. 
 

Da der Gemeinde Röttenbach derzeit keine weiteren relevanten Flächen für eine Bebauung zur Verfügung stehen 
und eine Ausweisung dieser Fläche zur Minimierung des Siedlungsdrucks und zur Realisierung der 
Entwicklungsziele der Gemeinde nach ortsnahen Arbeitsplätzen und der Ansiedlung junger Familien für die 
Gemeinde Röttenbach zur Sicherung ihrer Infrastruktur und weiteren Entwicklung ohne Alternative ist, werden im 
Rahmen der Abwägung für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschimmissionen in diesem Fall die 
Immissionsgrenzwerte nach § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung (16 BImSchV) mit 59 dB(A) tags (6.00 – 22.00 
Uhr) und 49 dB(A) nachts 22.00 – 6.00 Uhr) herangezogen.  
 
Zur Einhaltung dieser Werte wird an den Wohngebäuden an denen die Immissionsgrenzwerte der 16 BImSchV, 
insbesondere im Nachtzeitraum überschritten werden passive Lärmschutzmaßnahmen (d.h. die Verwendung 
entsprechender Bauteilkonstruktionen, der Einbau von Schallschutzfenstern und schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen sowie situationsangepasste Grundrissorientierungen) zum Schutz der Innenräume 
(Aufenthalts- und Ruheräume) gem. DIN 4109-2:2018-0117 festgesetzt.  
 
Die erforderliche Luftschalldämmung von Außenbauteilen wird nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4, berechnet. Es 
wird zwischen allen schützenswerten Aufenthaltsräumen und Aufenthaltsräumen, die überwiegend zu Schlafen 

                                                           
16 Eine grobe Vorplanung der Deutschen Bahn AG wurde hier zusammen mit einer Verlängerung durch die Gemeinde als  

Berechnungsgrundlage angenommen. (Errichtung einer Lärmschutzwand mit einer Länge von ca. 350,00 m (vom km 23,880 
bis km 24,230) und einer Höhe von 3,00m über Schienenoberkante). Zur Verbesserung des Schallimmissionsschutzes wurde 
durch die Gemeinde Röttenbach diese grobe Vorplanung der Lärmschutzwand der Deutschen Bahn durcheine Verlängerung 
um ca. 145,0 m nach Süden bis ca. km 23,735 optimiert. Diese aktive Lärmschutzmaßnahme stellt eine Beurteilungssituation 
dar und wurde in der ergänzenden Mitteilung 14.012.3 vom 20.02.2018 berücksichtigt. Auf die Stellungnahme der Deutschen 
Bahn AG DB Immobilien vom 04.09.2018 wird verwiesen. 

17 „Rechtlich sind die zum Fertigstellungszeitpunkt eines Gebäudes gültigen Regelwerke heranzuziehen. Seit Januar 2018 liegt 
die Neufassung der DIN 4109 vor, die die bisherige Fassung der DIN 4109 von 1989 ersetzen sollte. Diese Fassung wurde bis 
zum jetzigen Zeitpunkt baurechtlich nicht eingeführt. Da diese jedoch voraussichtlich zivilrechtlich einen bindenden Charakter 
hat, wird empfohlen, diese für die Festsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen heranzuziehen“, Wolfgang Sorge, 
Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co.KG, Nürnberg 27.03.2018. 



Bebauungsplan /Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Gemeinde Röttenbach 

PROJEKT 4 STADT & FREIRAUMPLANUNG 

 
12 

genutzt werden, unterschieden. Somit ist eine klare Differenzierung zwischen Wohnräumen (allgemeine 
Aufenthaltsräume) und Schlafzimmern bzw. Kinderzimmern (Schlafräume), zu beachten. 
Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der 
Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Grundlage der 
Bemessung sind die im zeichnerischen Teil dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel. Die Auslegung erfolgt 
nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.  
Für Schlafräume ist durch den Einbau von fensterunabhängigen schallgedämmten Lüftungseinrichtungen für eine 
ausreichende Belüftung zu sorgen. 
 
Weiter werden für die im Planblatt gekennzeichneten Außenwohnbereiche der Wohnhäuser in der ersten südlichen 
Reihe zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16 BImSchV auf den Terrassen (insbesonders tagsüber) aktive 
Lärmschutzmaßnahmen (z.B. durch Glaswände) durch die Darstellung einer Fläche für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen festgesetzt.  
 
Bei entsprechenden aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen an den entsprechenden Gebäuden bzw. in den 
entsprechenden Bereichen (Außenwohnbereiche der Wohnhäuser) wird die Wahrung gesunder Wohn und 
Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 
Weiter gilt zu berücksichtigen, dass auch im Bereich der nördlich angrenzendem bestehendem Wohnbebauung 
durch die Realisierung der Baukörper und der aktiven Schallschutzmaßnahme, insgesamt die derzeit bestehende 
Lärmeinwirkung maßgeblich reduziert wird. 
 
 
Variante 2 (Realisierung einer Lärmschutzwand an der Südseite des Plangebietes 
 
 Es besteht kein keine aktiver Lärmschutz entlang der Bahn 
 Die Geschwindigkeit in der Stirner Straße (RH19) wird in Absprache mit den entsprechenden Fachstellen im 

Bereich des Bebauungsplanes (Ortseinfahrt) auf Tempo 50 reduziert. 
 
Da der Zeitpunkt des Baus der vorgenannten Lärmschutzwand der Deutschen Bahn AG / der Gemeinde Röttenbach 
und deren konkrete Ausführung nicht absehbar ist, wird neben den vorgenannten Festsetzungen zu passiven 
Schallschutzmaßnahmen18 der Bau einer Schallschutzwand gem. den Schalltechnischen Untersuchungen des 
Ingenieurbüros Sorge, Nürnberg als aktive Schallschutzmaßnahme festgelegt19.  
In diesem Fall ist eine Lärmschutzwand bzw. ein Lärmschutzwall mit einer Höhe der Wandoberkante bzw. Wallkrone 
von h = 6,00/4,00 m ü. GOK (bezogen auf das Gelände des Plangebietes) an der Südseite des Baugebietes 
vorzusehen. Hierdurch „können die festgestellten Überschreitungen der Orientierungs-/Immissionsgrenzwerte soweit 
reduziert werden, dass die absolute Schwelle der lärmrechtlichen Zumutbarkeit, d.h. die Maximalwerte von 67 dB(A) 
am Tag und 57 dB(A) in der Nacht, mit Ausnahme des nordöstlichen Bereiches, im gesamten Geltungsbereich 
unterschritten werden“. Der Verlauf ist im Planblatt dargestellt. 
 
Bei Realisierung der Lärmschutzwand an der Bahntrasse entfällt die Lärmschutzwand an der Südseite des 
Plangebietes. Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16 BImSchV auf den Terrassen der im Planblatt 
gekennzeichneten Außenwohnbereiche der Wohnhäuser in der ersten südlichen Reihe des Baugebietes gelten dann 
abschließend die festgesetzten aktiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Glaswände) auf der im Planblatt dargestellten 
Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen. 

                                                           
18 Ergänzend zu der Lärmschutzwand sind gem. der Schalltechnischen Untersuchung 14.012.1 vom 14.12.2017, Ingenieurbüro  

 Sorge, Nürnberg im Rahmen einer Abwägung passive Lärmschutzmaßnahmen in den  Obergeschossen der Wohngebäude  
 (d.h. Schallschutzfenster, Schalldämmlüfter etc.) festzusetzen. 

19 Auf die Berechnungsvoraussetzungen und Berechnungsergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung 14.012.1 vom  
 14.12.2017, Ingenieurbüro Sorge, Nürnberg wird verwiesen. 
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7.3 Grünordnerische Belange 

Im Plangebiet sind zur Gestaltung der Außenanlagen und der Baukörper folgende Maßnahmen festgesetzt: 
 
Pflanzung heimischer, standortgerechter Bäume und Sträucher 
Im Bereich des öffentlichen Straßenraums und der Platzräume sind zur Aufwertung der Wohn- und 
Aufenthaltsqualität, sowie zur Gliederung des Straßenraumes heimische mittelkronige und großkronige Bäume zu 
pflanzen. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind hier mindestens in der durch Planzeichen festgesetzten 
Anzahl Straßenbäume zu pflanzen. Ausgefallenen Pflanzen sind in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 
Um eine artgerechte Gehölzentwicklung zu gewährleisten, sind für die Baumpflanzungen entlang der inneren 
Erschließung offene Baumscheiben von mind. 15 m² sowie ein ausreichender Wurzelraum von mindestens 12 m³ pro 
Baum vorzusehen20. 
Insgesamt richten sich die Grundstückszufahrten nach den festgelegten Baumstandorten. In Bezug zu einer 
größtmöglichen Flexibilität bei der Realisierung der Wohnbauflächen dürfen die festgelegten Baumstandorte, sofern 
die Zufahrt zu den Grundstücken unzumutbar erschwert würde, ausnahmsweise verschoben werden. 
 
Ebenso gehören Grünflächen zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (gem. § 1 Abs. 5 Nr. 4 BauGB) zu 
den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes (gem. § 1 Abs. 5 
Nr. 7 BauGB). Grünflächen in Siedlungsbereichen bilden so eine qualitative und quantitative Fortsetzung der sie 
umgebenden Landschaftsstrukturen. Im Plangebiet werden Flächen mit Aufbau eines kleinräumigen 
Biotopverbundes in Verbindung mit der Ableitung von Oberflächenwasser in extensiver Nutzung (Mahd nicht 
vor dem 15. Juni, maximal zweischürig, keine Verwendung von Düngung und Pestiziden) und der Entwicklung 
eines begrünten Ortsrandes durch entsprechende Pflanzmaßnahmen zur Entwicklung von Natur- und Landschaft 
sowie zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes aufgewertet. Die hier festgesetzten Maßnahmen (M1 und 
M2) erfolgen auf öffentlichen Grünflächen und sind spätestens in der Pflanzperiode nach Abschluss der 
Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. 
Durch die Pflanzmaßnahmen werden Grünflächen mit einem hohen Anteil an Bäumen und Sträuchern geschaffen, 
die zu einer hohen Eingrünung des Plangebietes beitragen. Durch die Verwendung standortgerechter, heimischer 
Gehölzarten entstehen Grünstrukturen, die mittelfristig Funktionen für den Arten- und Biotopschutz übernehmen 
werden. 
 
Die Pflanzmaßnahmen tragen zudem zu einem Ausgleich der Beeinträchtigung von Lokalklima und Lufthygiene bei. 
Insbesondere der hohe Baumanteil übernimmt durch sein klimawirksames Grünvolumen eine lufthygienische 
Ausgleichsfunktion, die mittel- bis langfristig zunimmt. Auf das Mikroklima wirken sich darüber hinaus auch die 
Strauchpflanzungen und die vertikalen Begrünungen aus.  
 
Um eine hochwertige landschaftsgerechte und wirksame Durchgrünung des Wohnquartiers auch auf den privaten 
Baugrundstücken zu erreichen wird auf den privaten Flächen je angefangenen 200 m² nicht bebaubarer Fläche die 
Pflanzung eines heimischen Baumes (Laubbäume und Obsthochstämme) als Hochstamm 3x verpflanzt mit einem 
Stammumfang von 12-14 cm und die gärtnerische Gestaltung der unbebauten Bereiche des jeweiligen 
Baugrundstückes festgesetzt. Neben den Baumpflanzungen werden heimische Sträucher und Ranker empfohlen, 
die in den entsprechenden Qualitäten gepflanzt, sich positiv auf den Natur- und Artenschutz sowie auf das 
Landschaftsbild auswirken. Die Gestaltung ist im Rahmen eines Freiflächengestaltungsplanes im Rahmen des 
Bauantrages darzustellen. Die Ausführung hat spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der Gebäude, zu erfolgen. 

                                                           
20  siehe RAS-LP - Richtlinien für die Anlage von Straßen; Teil Landschaftspflege. 
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Verringerung / Minimierung der Flächenversiegelung 
Die Neuversiegelung von Flächen ist im Zusammenhang mit der Errichtung der baulichen Anlagen und der inneren 
verkehrlichen Erschließung im Plangebiet unvermeidlich. Möglichkeiten zur Verminderung von Beeinträchtigungen  
im Wasserhaushalt bestehen insbesondere im Bereich der Stellplatzflächen und deren Zufahrten ohne Belastung.  
Hierzu werden zur Minimierung einer Flächenversiegelung un- oder teilversiegelnde Beläge festgesetzt. Die 
gewählten Materialien führen zu einer Teilversiegelung der relevanten Flächen. 
 

7.4 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
Unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB wurde im 
Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung21 bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung des 
Untersuchungsraumes die Betroffenheit der Feldlerche nachgewiesen.  
„Mit der Realisierung der geplanten Bebauung erfolgen direkte bau- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen des 
Brutplatzes der Feldlerche“. Im Bereich der Bebauungsplans Nr. 19 Am Lerchenfeld ist somit mit dem Brutplatz 
der Feldlerche ein für den Artenschutz wertvoller Bereich vorhanden, der vor einer Überbauung zu 
kompensieren ist. 
Neben Maßnahmen zur Vermeidung muss zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität im 
räumlichen Kontext daher eine CEF-Maßnahme durchgeführt werden. Die CEF-Maßnahme muss zum Eintritt des 
Eingriffs funktionieren, d.h. sie muss im Vorfeld der Bebauung durchgeführt werden. 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
werden im Rahmen des Bebauungsplanes festgesetzt: 
Maßnahmen zur Vermeidung 
„Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgte unter Berücksichtigung 
der folgenden Vermeidungsmaßnahme“: 

 Baufeldfreimachung:  
Die Baufeldfreimachung findet ausschließlich außerhalb der Nestbau-, Bebrütungs- und Aufzuchtzeit der 
Feldlerche und damit nur in den Monaten Oktober bis Februar statt22.  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

 Anlage von Blüh- und/oder Brachestreifen:  
Im Bebauungsplan wird folgender Blüh- und/oder Brachestreifen als CEF-Maßnahme in der Zuordnungs-
festsetzung festgelegt: 
„Um die Kontinuität und Funktionsfähigkeit des Brutlebensraumes für die Feldlerche insgesamt ohne 
Unterbrechung zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen durch den geplanten Eingriff zu kompensieren, 
wird an der Ostseite des Flurstücks Flurnummer 1057, Gemarkung Mühlstetten, ein ca. 10 Meter breiter 
Streifen innerhalb einer großräumigen Agrarflur gesichert. Die Fläche, insgesamt ca. 1.500 m², wird als 
Blühstreifen mit eingestreuten Rohbodenflächen gestaltet und erhalten (einmalige Mahd der Fläche nach dem 
01.08.). Dünger- und Pflanzenschutzmittelanwendung sowie Gülleausbringung sind nicht zulässig. 

                                                           
21 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den Bebauungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Ökologisch-Faunistische 

Arbeitsgemeinschaft (Bearbeiter Frau Faltin), Schwabach, Juni 2018. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung liegt der 
Begründung als Anlage bei. 

22 Baubedingte Störungen sind für die Feldlerche somit nicht populationsrelevant, da die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit 
stattfindet. Eine direkte Beschädigung eines besetzten Brutplatzes wird durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldräumung 
auf die Monate Oktober bis Februar (außerhalb der Vogelschutzzeiten 1 März bis 30 September) ausgeschlossen. Nach der 
Bebauung sind im Geltungsbereich keine Lebensräume dieser Art mehr vorhanden. Damit können auch anlagenbedingte 
Störungen ebenso wie eine signifikante Erhöhung der Mortalität ebenfalls ausgeschlossen werden. 
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Die Gemeinde überprüft die Anlage der Blühfläche mehrere Male pro Jahr“23. 
 

 

 
Die angeführten Maßnahmen werden die Beeinträchtigungen für den verloren gegangenen Lerchenlebens-
raum ausgleichen.  
„Sofern die in Kapitel 3 formulierten Maßnahmen durchgeführt werden, entstehen für Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie und für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG. 
Eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich“24. 

                                                           
23 Vereinbarung der Gemeinde Röttenbach zur Erstellung und Pflege von Blühstreifen vom 21.06.2018 
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7.5 Verkehrsanbindung, Erschließung 

Neben den bestehenden Anbindungen an das örtliche Verkehrsnetz nach Norden an die „Ringstraße“ wird das 
Plangebiet durch eine Ringstraße im Gebiet und eine Verbindungsstraße nach Süden an die Stirner Straße sowie 
über mehrere Anliegerstraßen (Stichstraßen) erschlossen. Hierzu ist die Reduzierung der Geschwindigkeit im 
Ortsteinfahrtsbereich der Stirner Straße auf 50 km/h notwendig. Das Landratsamt Roth als Baulastträger hat gegen 
eine Versetzung der Ortstafel „Mühlstetten“ (in Richtung Stirn) bei Realisierung der aktiven Lärmschutzmaßnahme 
keine Bedenken25. 
Die Anbaubeschränkungszone von 15m zur Fahrbahnkante der Kreisstraße wird gem. Art. 23 Bayerisches Straßen 
und Wegegesetz (BayStrWG) berücksichtigt.  
 
Der Straßenraum im Plangebiet wird in Anliegerstraßen und Straßen mit einer gewissen Sammler-/ Verteilerfunktion 
klassifiziert. Dementsprechend wird für die Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) bei Straßen mit sammelnder bzw. verteilender Funktion eine Gesamtbreite 
der öffentlichen Verkehrsfläche von 9,5 m eingeplant. Hier werden neben einer Fahrspur von mindestens 5,5m ein 
einseitiger Gehweg mit 2,00 m Breite sowie Längsparkplätze / Grünstreifen ermöglicht. Durch die Gestaltungsabsicht 
bezüglich des Straßenraumes mit versetzter Fahrspur, Platzräumen, Stellplätzen und Begrünung wird die 
Aufenthaltsqualität gefördert und die Nutzung der Straßen als Schleichweg unattraktiv. 
Die Anliegerstraßen werden mit einer Straßenbreite von 5,5 m mit einseitigen Längsparkplätzen und 
Baumstandorten festgesetzt. Weiter wird durch die Festsetzung des Nachweises von 2 PKW-Stellplätzen pro 
Wohneinheit auf dem jeweiligen Grundstück der Parkdruck weitestgehend minimiert. 
Die Wendeanlagen werden mit Ausnahme der Anliegerstichstraße im Westen des Plangebietes für das Wenden von 
3 achsigen Müllfahrzeugen ausgelegt. In der vorgenannten Anliegerstichstraße wird eine Pkw-Wendeanlage 
festgesetzt, die zum besseren Wenden der PKW´s durch einen 1,0 m breiten Streifen als Freihaltebereich auf den 
Privatgrundstücken ergänzt wird. Diese Bereiche sind von Einfriedungen und festen Einbauten freizuhalten. Da ein 
Wenden von 3 achsigen Müllfahrzeugen in dem Anliegerstich problematisch ist wird für den Müll eine entsprechende 
Sammelstelle an der Erschließungsstraße festgesetzt. Die Wegstrecke zum Transport der Mülltonnen von der 
straßenseitigen Grundstücksgrenze zur Müllsammelstelle beträgt maximal 20 m und dürfte kein Problem darstellen 
und wird als zumutbar betrachtet. 
Neben dem Straßennetz verbindet ein von Norden nach Süden verlaufender Fuß- und Radweg Anliegerstraßen im 
Osten miteinander und gewährleistet so eine fußläufige Erschließung des Plangebietes. Die Wege werden in einer 
Breite von 3,00 m ausgebaut und weitestgehend mit Grünstreifen flankiert um auch bei intensiver Nutzung durch 
Fußgänger und Radfahrer Nutzungskonflikte weitestgehend auszuschalten.  
Der im Radwegeplan 2030 des Landkreises als Verbindung dargestellte Geh- und Radweg entlang der RH 19 / 
WUG 19 von Mühlstetten nach Stirn kann über den Fuß- und Radweg bzw. die parallel verlaufende 
Erschließungsstraße erfolgen26.  

                                                                                                                                                                                                      
24 Kapitel 5 Gutachterliches Fazit; Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den Bebauungsplan Nr. 19 „Am Lerchen-  

 feld“, Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft (Bearbeiter Frau Faltin), Schwabach, Juni 2018. 
25  „Die Ortstafel Mühlstetten (Kreisstraße RH 19) kann nach Abschluss der Bauarbeiten (abgeschlossene Bebauung) wie 

  angesprochen versetzt werden. Hierbei reicht eine einseitige geschlossene Bebauung. Diese Versetzung kann jedoch nur  
  dann erfolgen, wenn kein Lärmschutzwall errichtet wird. In diesem Fall wäre für den Verkehrsteilnehmer die geschlossene  
  Bebauung als solche nicht erkennbar und somit eine Versetzung der Ortstafel nicht möglich“, Landratsamt Roth, Schreiben  
  vom 25.10.2017, 43-Rn/bae. 

26 Bei Realisierung des Lärmschutzes entlang der Bahn kann möglicherweise ein Verlauf entlang der Straße im Rahmen einer  
 Bebauungsplanänderung erfolgen. 



Bebauungsplan /Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Gemeinde Röttenbach 

PROJEKT 4 STADT & FREIRAUMPLANUNG 

 
17 

 
7.6 Grünflächen, Spielplätze  

Neben den vorgenannten grünordnerischen Belangen dient die Schaffung von Grünflächen durch Festsetzungen im 
Rahmen der Bauleitplanung auch als Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz sowie 
zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Die Gemeinde Röttenbach legt sehr großen Wert auf einen hohen Grünanteil und die Grüngestaltung im Plangebiet, 
die sich in dem eingegrünten Wegesystem in Verbindung mit Aufenthaltsbereichen in einer Gesamtgröße von ca. 
300 m² und den Flächen für die Grünvernetzung in Verbindung mit der Ableitung von Oberflächenwasser bzw. in den 
Flächen für die Ortsrandeingrünung äußern. Neben den positiven Effekten für die Entwicklung von Lebensräumen für 
Tiere durch die Grünvernetzung wird ein hochwertiges Wohnumfeld mit attraktiven Wegebezügen geschaffen.  
Weiter befindet sich im zentralen Bereich des Quartiers ein kleiner Spielplatz ca. (160 m²) für Kinder bis 12 Jahren 
sowie im gesamten Plangebiet Grünflächen, die auch zum Spielen in der Natur geeignet sind und dafür zugelassen 
werden.  
 

7.7 Emissionen/Immissionen hier Lärmschutzmaßnahmen 
Bezogen auf die Verkehrsgeräuschimmissionen wird davon ausgegangen, dass durch die Realisierung der 
entsprechenden Schallschutzmaßnahmen und die Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 50 auf der RH 19 
sowie den festgesetzten aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
eingehalten werden, die im Rahmen der Abwägung von der Gemeinde Röttenbach anstatt der Orientierungswerte 
der DIN 18005 als Beurteilungsgrundlage herangezogen werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben 
gewährleistet27. Auf das entsprechenden Schallschutzgutachten wird verwiesen. 
 

7.8 Ver- und Entsorgung / Leitungsträger 
Die Leitungsträger werden frühzeitig in die konkrete Baumaßnahme zur Realisierung der Erschließungsanlagen 
eingebunden, damit die Bereitstellung geeigneter und ausreichender Trassen zur Unterbringung ihrer 
Versorgungsleitungen / Kommunikationslinien gewährleistet wird. Inwieweit Vorkehrungen bzw. Schutzabstände für 
Baumpflanzungen im Bereich ihrer Leitungen notwendig sind wird in diesem Rahmen geklärt. 
Die Müllentsorgung wird im gesamten Plangebiet durch die Anlage ausreichend breiter Straßen, den 
entsprechenden Kurven- und Wendekreisradien sowie durch die Anlage von Sammelplätzen für Müllgefäße 
sichergestellt. 
 

7.9 Kanalanbindung, Oberflächenwasser 
Kanalanbindung: 
Die Abwasserbeseitigung im vorliegenden Geltungsbereich erfolgt entsprechend WHG § 55 im Trennsystem. 
Schmutzwasser wird an den bestehenden Talsammler zum Pumpwerk Röttenbach angeschlossen.  
 
Oberflächenwasser: 
Regenwasser wird gemäß dem Regelwerk DWA M153 behandelt und gedrosselt in den Vorfluter "Stirner Graben mit 
Vorflut zur schwäbischen Rezat" eingeleitet. Für die Einleitung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 
Die Ableitung und Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers soll soweit gesammelt und nach Möglichkeit in 
offenen Gräben abgeleitet werden. Durch die Festsetzung von Flächen für die Ableitung von Oberflächenwasser in 
Verbindung mit eine Bepflanzung mit einheimischen standortgerechten Pflanzen wird neben der Vernetzung von 
Grünstrukturen (kleinräumige Biotopverbindungen) das unbelastete Oberflächenwasser zurückgehalten bzw. 
gedrosselt abgeleitet. 

                                                           
27 Die Immissionsgrenzwerte für Lärmsanierung von tags 67 dB(A) und nachts 57 dB(A), die nach der stehenden 

Rechtsprechung als absolute Schwelle der lärmrechtlichen Zumutbarkeit gelten und im Rahmen der städtebaulichen Planung 
bei Neuplanungen als Abwägungsobergrenze gelten werden auch ohne passive und aktive Maßnahmen im Plangebiet 
eingehalten. 
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Im Bebauungsplan wird eine Versickerung von unbelastetem Dachflächenwasser nicht verbindlich festgesetzt, da 
aufgrund der heterogenen Bodenstrukturen im Plangebiet eine Versickerung von unbelastetem Dachflächenwasser 
auf dem jeweiligen Grundstück technisch nicht umsetzbar ist. Dennoch sollte nach Möglichkeit eine 
Versickerung/Rückhaltung (Zisternen) auf dem Baugrundstück im Einzelfall geprüft und angestrebt werden  
So soll das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen nach Möglichkeit auf dem Privatgrund in Zisternen 
gesammelt und gärtnerisch genutzt werden. Auch die Festsetzung versickerungsfähiger Beläge im Bereich der 
Zufahrten trägt zur Verminderung des Oberflächenwasserabflusses bei.  
In diesem Rahmen wird auf die Einhaltung der Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV) in Verbindung mit den "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) verwiesen. So sollte unverschmutztes Niederschlagswasser 
in ausreichend dimensionierten Zisternen28 gespeichert und zur Bewässerung der Hausgärten und Grünanlagen 
verwendet werden. Eine Versickerung von Überlaufwasser aus den Zisternen ist möglich, soweit die Vorgaben der 
Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser 
(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV) in Verbindung mit den Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden. 
Überlaufwasser aus Zisternen kann an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 
 
Überflutungsnachweis 
Die Wasserverhältnisse bei Starkregenereignissen werden derzeit betrachtet und sind zu berücksichtigen.29 
 

7.10 Bauverbotszonen/Freihaltezonen 
Die Abstandsflächen zu den landwirtschaftlichen Flächen sowie die Anbaubeschränkung zur Kreisstraße sind 
weiterhin zu berücksichtigen. 

                                                           
28 Ein Zisternenvolumen von 1,5 m³ je 100m² angeschlossener Fläche wird empfohlen. 
29 Aktennotiz der Gemeinde Röttenbach vom 25.06.2018 
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8 Ablauf der Planung 
 

 
Bebauungskonzept / städtebaulicher Entwurf 

 
Im Vorfeld der Planung wurden bereits die Themenkomplexe Artenschutz, Schallschutz, Entwässerung, Verkehr 
über Fachgutachten bzw. der Beteiligung der entsprechenden Träger behandelt, so dass hier von einer mit den 
Fachdisziplinen abgestimmten Planung ausgegangen werden kann.  
Die im Bebauungsplan festgelegten Inhalte und Regelungen wurden in den Sitzungen des Gemeinderates vom 
25.01.2018 und 09.07.2018 abgestimmt und die öffentliche Auslegung (3 Abs.2 BauGB) sowie die Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB) beschlossen. 
 

                   BBP/GOP Entwurf Stand 09.07.2018 
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8.1 Öffentliche Auslegung mit Begründung (§ 3 Abs.2 BauGB) 

Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 30.07.2018 bis 04.09.2018.  

Es gingen 2 Schreiben mit planungsrelevanten Anregungen und/oder Bedenken ein. Die Anregungen wurden  
– soweit planungsrelevant und das Planungsgebiet betreffend– berücksichtigt. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wurde dementsprechend angepasst. Der hier dargestellte Fuß- und Radweg nach Norden sowie 
die östlich angrenzende Fläche für den kleinräumigen Biotopverbund entfallen. Die hier ehemals festgesetzte 
öffentliche Grünfläche wird nun als Fläche für den kleinräumigen Biotopverbund sowie als Fläche für die Ableitung 
von Oberflächenwasser (M1) festgesetzt, um so weiterhin eine Grünvernetzung zu gewährleisten. 

 
8.2 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB) 

Es wurden insgesamt 3430 planungsrelevante Behörden bzw. Nachbargemeinden mit Anschreiben vom 16.07 2018 
mit Bitte um Stellungnahme bis zum 04.09.2018 gem. BauGB § 4 Abs. 2 an der Planung beteiligt. 

 
Keine planungsrelevanten Anregungen bzw. keine Rückmeldungen gingen ein von: 
 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Schwabach 
 Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 
 Bayerischer Bauernverband, Roth 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. B Q - Bauleitplanung, München 
 DB Services Immobilien GmbH, Nürnberg 
 Bayernwerk, Netzcenter Bamberg 
 Bund Naturschutz, Roth 
 Deutsche Telekom, Technik GmbH, Ansbach 
 Evangelisches Pfarramt Georgensgmünd 
 Gemeinde Georgensgmünd 
 Handwerkskammer für Mittelfranken, Nürnberg 
 Höhere Landesplanungsbehörde, Ansbach 
 Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
 Kabel Deutschland GmbH, Nürnberg 
 Katholisches Pfarramt Röttenbach 
 Kreishandwerkerschaft Mittelfranken Süd, Schwabach 
 Kreisheimatpfleger G. Schultheiß, Heideck 
 Kreisjugendring Roth 
 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Hilpoltstein 
 Markt Pleinfeld 
 Planungsverband Industrieregion Mittelfranken, Nürnberg 
 Regierung von Mittelfranken, Ansbach 
 Staatliches Bauamt, Nürnberg 
 Stadt Heideck 
 Stadt Spalt 
 TENNET TSO GmbH, Bayreuth 
 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN), Nürnberg 
 Wasser- und Abwasserzweckverband Rezattal, Röttenbach 
 Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
 Zweckverband Wasserversorgung Frankischer Wirtschaftsraum, Nürnberg 

 
                                                           

30 Bay. Landesamt für Denkmalpflege, Deutsche Telekom, Staatliches Bauamt an mehrere Dienststellen. Landratsamt Roth  
 interne Verteilung. 
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Hinweise und planungsrelevante Anregungen und/oder Bedenken gingen ein: 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Süd PT 13, Nürnberg, bittet um frühzeitige Beteiligung 
und verweist auf die Bereitstellung geeigneter und ausreichender Trassen zur Unterbringung ihrer 
Kommunikationslinien sowie notwendiger Vorkehrungen bzw. Schutzabstände für Baumpflanzungen im Bereich ihrer 
Leitungen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Deutsche Telekom Technik GmbH, Nürnberg wird bei 
der konkreten Baumaßnahme der Erschließungsanlagen frühzeitig eingebunden. Änderungen in der Planung 
ergeben sich nicht. 
 
Es ergeben sich keine Änderungen, die eine nochmalige Auslegung erforderlich machen.  
 
Von Seiten des Landratsamtes Roth wird festgestellt, dass dem Planungsentwurf öffentliche Belange ihres 
Aufgabenbereiches grundsätzlich nicht entgegenstehen. 
 
Es wird bezogen auf die wasserrechtlichen Belange empfohlen neben dem Hinweis zu Versickerung von 
Oberflächenwasser auf dem Planblatt auch in der Begründung auf die Einhaltung der Anforderungen der 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) i.V. mit den "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) zu verwiesen. Dem Hinweis wird 
entsprochen. 
 
Weiter werden die Belange des kommunalen Abfallwesens bezüglich Müllentleerung, Straßenbreiten und Art der 
Wendeanlagen dargestellt. In diesem Rahmen wurden auf die Notwendigkeit eines Sammelplatzes an der 
Anliegerstichstraße im Westen des Plangebietes hingewiesen. Durch die Bereitstellung einer ca. 1,20 m breiten und 
5 m langen Fläche innerhalb des Straßenraumes im Nahbereich der Erschließungsstraße wird dieser Hinweis 
berücksichtigt. Die Müllentsorgung wird somit im gesamten Plangebiet durch die Anlage ausreichend breiter Straßen, 
den entsprechenden Kurven- und Wendekreisradien sowie durch die Anlage von Sammelplätzen für Müllgefäße 
sichergestellt.  
 
Das Gesundheitsamt verweist darauf, dass neben dem Schutz von Grundwasser auch während der Bauphase die 
Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers auch zu Spitzenzeiten gewährleistet sein müssen. 
Ein entsprechendes Konzept ist dem Gesundheitsamt vorzulegen. 
Es wird weiter hingewiesen, dass beim Bau von Zisternen und sogenannten Grauwasseranlagen für die Bauherren 
nach der Trinkwasserverordnung gegenüber dem Gesundheitsamt eine Meldepflicht besteht. Sowie dass die 
Anlagen der DIN 1988 bzw. EN 1717 entsprechen und nach den Regeln der Technik ausgeführt werden müssen. 
Weiter ist das Wasserwirtschaftsamt bezüglich der Versickerung von verunreinigten Oberflächenwasser als amtlicher 
Sachverständiger über die Planung zu informieren und deren Auflagen und Hinweise zu berücksichtigen. Auch sind 
die dargestellten und festgesetzten aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen umzusetzen. Den Anregungen 
des Gesundheitsamtes wird entsprochen. 
 
Von Seiten der UNB wird nochmals darauf hingewiesen, dass gegen die Planung keine naturschutzfachlichen 
Versagungsgründe bestehen wenn die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Baufeldräumung 
außerhalb der Vogelschutzzeit und die CEF-Maßnahmen umgehend umgesetzt werden.  
„Da die Fläche FI. Nr. 1057 nicht im Eigentum der Gemeinde ist, ist eine rechtliche Sicherung der CEF-Maßnahme 
erforderlich. Möglich ist eine dingliche Sicherung / Eintrag einer Dienstbarkeit; alternativ kann eine vertragliche 
Vereinbarung (städtebaulicher Vertrag) über die dauerhafte Bewirtschaftung des Streifens unter den genannten 
Auflagen zwischen Gemeinde und Bewirtschafter geschlossen werden. Diese muss eine Kündigungsfrist von 
mindestens 6 Monaten enthalten, so dass rechtzeitig Ersatzflächen bereitgestellt werden können. Der Nachweis der 
rechtlichen Sicherung ist der UNB unaufgefordert vorzulegen“. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Weiter wird die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil für die Außenbeleuchtung 
empfohlen. Der Passus wird unter Textliche Hinweise auf dem Planblatt dargestellt. 
Bezüglich der grünordnerischen Festsetzungen werden Konkretisierungen zur Qualität einzelner Pflanzen, zur Größe 
der Baumscheiben im öffentlichen Raum und zur Durchführung der Maßnahmen auf den Flächen die zum Schutz , 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Plangebiet vorgesehen sind gewünscht. Die 
Anmerkungen zur Grünordnung werden vollständig berücksichtigt. 
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Lage an der Kreisstraße: 
Die Forderung nach einer Erschließung des Plangebietes an die Kreisstraße ausschließlich über eine Anbindung 
wird berücksichtigt. Weiter werden durch die Reduzierung der Verkehrsgeschwindigkeit (Tempo 50 km/h) die 
notwendigen Sichtdreiecke im zentralen Einmündungsbereich gem. der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(Rast06) bezugnehmend auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge31 (hier Kreisstraße) mit einer Schenkellänge von 70m für 
die Zufahrt dargestellt. 
Die Anbaubeschränkung von 15 m zur Kreisstraße gem. Art 23. Bayerisches Straßen und Wegegesetz (BaystrWG) 
wird berücksichtigt.  
Der im Radwegeplan 2030 des Landkreises als Verbindung dargestellte Geh- und Radweg entlang der RH 19 / 
WUG 19 von Mühlstetten nach Stirn erfolgt über die im Plangebiet, parallel verlaufenden Erschließungsstraße 32. 
Weiter erfolgen alle Planungen der Gemeinde in enger Absprache mit der Tiefbauverwaltung des Landkreises.  
 
Von Seiten des Immissionsschutzes wird festgestellt, dass mit dem Schallschutzgutachten des Ingenieurbüros 
Sorge die fachlichen Belange grundsätzlich ausreichend berücksichtigt und umgesetzt werden. Weiter wird neben 
einer redaktionellen Ergänzung33 auf die Notwendigkeit der Umsetzung der Festsetzungen bezüglich des 
Immissionsschutzes hingewiesen. 
 
Weiter wird von Seiten des Landratsamtes neben einer Ungenauigkeit in den textlichen Festsetzungen bezüglich der 
Abstandsflächen auf die unklare Darstellung der unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen in Teilbereichen 
(Übertragungsfehler), einer unkonkreten graphischen Betonung (roter Kreis) bei der Darstellung der Bautypen sowie 
einer fehlenden Angabe der Dachneigung bzw. des Neigungsrahmens (Festsetzung Ziffer 7.5) hingewiesen. Alle hier 
dargestellten Anregungen wurden berücksichtigt34. 
Der Bebauungsplan wird ergänzt / aktualisiert.  
Die Hinweise, Ergänzungen und Konkretisierungen des Landratsamtes Roth werden berücksichtigt. Es 
ergeben sich Änderungen, die u. E. eine nochmalige Auslegung erforderlich machen. 
 
Die Main-Donau-Netzgesellschaft weist auf die Errichtung einer Trafostation hin. „Der bestehende Trafoturm in der 
Ortsmitte kann die zusätzliche Leistung nicht erbringen und ist für eine ordnungsgemäße Spannungshaltung zu weit 
entfernt. Um eine nachhaltige Versorgung zu gewährleisten muss die Station am Lastschwerpunkt zentral im 
Baugebiet gelegen sein“. 

  
Anregung der Main-Donau Netzgesellschaft Darstellung im Bebauungsplan 

                                                           
31   Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (Rast06), Tabelle 59, Seite 125 
32  Bei Realisierung des Lärmschutzes entlang der Bahn und kann alternativ ein Verlauf entlang der Straße im 

Rahmen einer Bebauungsplanänderung erfolgen. 
33  In Ziffer 11 .1 letzter Absatz des Satzungsentwurfes sollte nach "Bauantragsunterlagen" noch Freistellungsver-

fahren ergänzt werden. 
34  Die textlichen Festsetzungen wurden bezüglich der Abstandsflächen - wie vom Landratsamt vorgeschlagen - 

aktualisiert, die Darstellung der Leitungsabschnitte wurde korrigiert, die Kreise wurden entfernt, die Festsetzung 
Ziffer 7.5 wurde um Dachneigung bzw. den Neigungswinkel analog der Darstellung „Bautyp B“ ergänzt. 
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Bei einem Abstimmungsgespräch mit der Verwaltung am 14.08.2018 wurde ein 25m² großer Standort westlich des 
geplanten Kinderspielplatzes festgelegt und in den Bebauungsplan eingearbeitet. Die Fläche wird zugunsten der 
Main-Donau Netzgesellschaft dinglich gesichert. Anschließende Netzplanungen bauen auf dem dargestellten 
Stationsplatz auf. 
Weiter wird von Seiten der Main-Donau Netzgesellschaft, neben dem Verweis auf die Bereitstellung geeigneter und 
ausreichender Trassen zur Unterbringung ihrer Versorgungsleitungen, auf Vorkehrungen bzw. Schutzabstände für 
Baumpflanzungen im Bereich ihrer Leitungen hingewiesen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Main-
Donau-Netzgesellschaft wird bei der konkreten Baumaßnahme der Erschließungsanlagen eingebunden.  
Änderungen in der Planung ergeben sich hieraus nicht. 
 
 
Die Regierung von Mittelfranken als höhere Landesplanungsbehörde verweist auf die Notwendigkeit eines 
schlüssigen Bedarfsnachweises35. 
Änderungen in der Planung ergeben sich hieraus nicht. 
 
 
Die DB Services Immobilien GmbH, Nürnberg weist darauf hin, dass keine konkreten Informationen zur 
Realisierung einer Lärmschutzwand an der Bahntrasse im Bebauungsplan darzustellen sind, da sich das Projekt der 
Realisierung einer Lärmschutzwand an der Bahntrasse erst in der Vorplanungsphase befindet. Weder Länge der 
Lärmschutzwände, Wandhöhe noch Ausführungszeit sind bisher festgelegt. Weiter fehlt eine Genehmigung des 
Eisenbahn Bundesamtes zu dieser Planung, so dass bisher noch keine verlässlichen Angaben zur Wand selbst wie 
zur Finanzierung gemacht werden können. „Im Hinblick darauf, dass weder das Ob der Lärmschutzwand noch deren 
Aussehen und Verlauf feststehen wird angeregt abzuwarten, bis die tatsächliche Planungsgrundlagen ermittelt 
werden“. 
 
Seitens der Gemeinde Röttenbach wird von der zukünftigen Realisierung einer Schallschutzwand entlang der 
Bahnstrecke ausgegangen. Eine grobe Vorplanung der Deutschen Bahn AG wurde hier zusammen mit einer 
Verlängerung durch die Gemeinde Röttenbach als Berechnungsgrundlage der Schalltechnischen Untersuchungen 
angenommen36. Da es sich bei der Darstellung der Lärmschutzwand entlang der Bahn erst um eine Vorplanung 
handelt bleiben Angaben zur Lage, Wandlänge, Wandhöhe und Gestaltung unberücksichtigt. Konkrete Angaben zu 
bahnseitigen Schallschutzmaßnahmen werden aus dem Bebauungsplan (Planblatt und Begründung) entfernt. Die 
Ergebnisse der bestehenden Schalltechnischen Untersuchungen sind möglicherweise bei veränderten 
Ausgangsdaten im Zuge einer konkreten Planung nachzujustieren. 
 
Unbeachtet dessen wird als Alternative der Bau einer Schallschutzwand an der Südseite des Plangebietes gem. 
den Schalltechnischen Untersuchungen des Ingenieurbüros Sorge, Nürnberg als aktive Schallschutzmaßnahme 
festgelegt37. Hierdurch „können die derzeit festgestellten Überschreitungen der Orientierungs-
/Immissionsgrenzwerte soweit reduziert werden, dass die absolute Schwelle der lärmrechtlichen Zumutbarkeit, d.h. 
die Maximalwerte von 67 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht, mit Ausnahme des nordöstlichen Bereiches, im 
gesamten Geltungsbereich unterschritten werden“. Der Verlauf ist im Planblatt dargestellt. 
 
Weiter wird um Beteiligung des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Nürnberg gebeten. 
 
Da der Bau einer Schallschutzwand im Plangebiet gem. den Schalltechnischen Untersuchungen des 
Ingenieurbüros Sorge, Nürnberg als aktive Schallschutzmaßnahme den derzeit zu realisierenden 
immissionsschutzrechtlichen Rahmen des Bebauungsplanes darstellt ergeben sich durch die Herausnahme 
konkreter Angaben einer möglicherweise zu realisierenden bahnseitigen Lärmschutzwand durch die Bahn 
AG (evtl. in Verbindung mit der Gemeinde) derzeit keine Änderungen in der Planung. 

                                                           
35   Auf die Bedarfsermittlung im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (2017) wird verwiesen. 
36   Der Planungsansatz wurde in der der ergänzenden Mitteilung 14.012.3 vom 20.02.2018 des Ingenieurbüro Sorge, Nürnberg  

berücksichtigt 
37 Auf die Berechnungsvoraussetzungen und Berechnungsergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung 14.012.1 vom  

 14.12.2017, Ingenieurbüro Sorge, Nürnberg wird verwiesen. 
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8.3 Satzungsbeschluss 
Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung des Gemeinderates am 10.09.2018 wurde 
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ in der Sitzung des Gemeinderates am 
10.09.2018 als Satzung beschlossen. 
 

 
BBP/GOP Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Stand: 10.19.2018 

 
 

8.4 Aufhebung des Satzungsbeschlusses 
Der Satzungsbeschluss vom 10.09.2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 21.09.2018 aufgehoben.  
Da Grundzüge der Planung betroffen sind erfolgt die öffentliche Auslegung (3 Abs.2 BauGB) sowie die Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB) erneut. 
 

 
BBP/GOP Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Stand: 21.09.2018 
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8.5 Erneute Öffentliche Auslegung mit Begründung (§ 3 Abs.2 BauGB) 
Die erneute öffentliche Auslegung erfolgte vom 29.09.2018 bis 30.10.2018. Anregungen und/oder Bedenken gingen 
nicht ein. Änderungen in der Planung bestehen nicht. 
 

8.6 Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB) 
Es wurden insgesamt 3438 planungsrelevante Behörden bzw. Nachbargemeinden mit Anschreiben vom 24.09.2018 
mit Bitte um Stellungnahme bis zum 30.10.2018 gem. BauGB § 4 Abs. 2 an der Planung beteiligt. 
Keine Rückmeldungen, keine planungsrelevanten Anregungen bzw. ausschließlich der Verweis auf 
vorliegende Stellungnahmen39 gingen ein von: 
 Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Roth 
 Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 
 Bayerischer Bauernverband, Roth 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. B Q - Bauleitplanung, München 
 Bayernwerk, Netzcenter Bamberg 
 Bund Naturschutz, Roth 
 DB AG Immobilien, Nürnberg 
 Deutsche Telekom, Technik GmbH, Ansbach 
 Evangelisches Pfarramt Georgensgmünd 
 Gemeinde Georgensgmünd 
 Handwerkskammer für Mittelfranken, Nürnberg 
 Höhere Landesplanungsbehörde, Ansbach 
 Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
 Kabel Deutschland GmbH, Nürnberg 
 Katholisches Pfarramt Röttenbach 
 Kreishandwerkerschaft Mittelfranken Süd, Schwabach 
 Kreisheimatpfleger G. Schultheiß, Heideck 
 Kreisjugendring Roth 
 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Hilpoltstein 
 Main-Donau-Netzgesellschaft 
 Markt Pleinfeld 
 Regierung von Mittelfranken, SG 24; Ansbach 
 Staatliches Bauamt, Nürnberg 
 Stadt Heideck 
 Stadt Spalt 
 TENNET TSO GmbH, Bayreuth 
 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN), Nürnberg 
 Wasser- und Abwasserzweckverband Rezattal, Röttenbach 
 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum, Nürnberg 

 
Hinweise und planungsrelevante Anregungen und/oder Bedenken gingen ein: 
Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Schwabach weist darauf hin, dass Teile der 
Umfangsgrenze des Bebauungsplangebietes noch nicht vollständig abgemarkt sind und hier nur ungenaue 
Koordinaten vorliegen. Es wird über einen Vermessungsantrag die Feststellung dieser Grenzen empfohlen. Weiter 
wird eine digitale Veröffentlichung des Bebauungsplanes empfohlen und um die Mitteilung der Straßennamen und 
Hausnummern gebeten. Die Aussagen des ADBV werden berücksichtigt. Änderungen in der Planung ergeben 
sich nicht. 

                                                           
38 Bay. Landesamt für Denkmalpflege, Deutsche Telekom, Staatliches Bauamt an mehrere Dienststellen. Landratsamt Roth 

interne Verteilung. 
39 Diese wurden bereits im Rahmen der ersten Beteiligung planungsrelevanter Behörden bzw. Nachbargemeinden gem. BauGB  

§ 4 Abs. 2 (vom 16.07 2018 bis zum 04.09.2018) gem. BauGB § 4 Abs. 2 behandelt. 
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Von Seiten des Landratsamtes Roth wird festgestellt, dass dem Planungsentwurf in der Fassung vom 21.09.2018 
öffentliche Belange ihres Aufgabenbereiches grundsätzlich nicht entgegenstehen soweit die 
Berechnungsvoraussetzung zum Lärmschutz „Geschwindigkeitsreduzierung auf der Kreisstraße RH 19“ und die 
Zwischenlösung „Lärmschutzwand“ umgesetzt werden kann /wird. 
 
Weiter erfolgen folgende Anmerkungen:  
 
Das Gesundheitsamt weist auf die Gültigkeit der bereits dargelegten Anmerkungen hin. Den Anregungen des 
Gesundheitsamtes wird entsprochen. 
 
Es wird bezogen auf die Belange der Tiefbauverwaltung (Lage an einer Kreisstraße) vor der Einmündung ein 
Fahrbahnteiler zur Geschwindigkeitsreduzierung empfohlen. Weiter ist im Bereich des Bebauungsplanes der im 
Radwegeplan 2030 des Landkreises dargestellte Geh- und Radweg darzustellen. 
Die Anregung zur Anlage eines Fahrbahnteilers wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Bauausführung wird 
in Absprache mit dem Landratsamt versucht die Vorgabe umzusetzen. Der im Radwegeplan 2030 des Landkreises 
als Verbindung dargestellte Geh- und Radweg entlang der RH 19 / WUG 19 von Mühlstetten nach Stirn erfolgt bis 
zur Realisierung des endgültigen Schallschutzes entlang der Bahnlinie über die im Plangebiet, parallel verlaufenden 
Erschließungsstraßen 40. 
Weiter erfolgen alle Planungen und Maßnahmen der Gemeinde unter Berücksichtigung der an Kreisstraßen zu 
beachtenden Regelungen und  Richtlinien in enger Absprache mit der Tiefbauverwaltung des Landkreises.  
 
Die Belange des kommunalen Abfallwesens bezüglich Müllentleerung, Straßenbreiten und Art der Wendeanlagen 
wurden berücksichtigt. In diesem Rahmen wurde eine Bereitstellungsfläche für Müllgefäße an der Anliegerstich- 
straße im Westen des Plangebietes eingeplant. 
Auch die hier angrenzende Wendeanlage der 
westlichen Stichstraße (siehe beiliegenden Plan-
ausschnitt) ist für das Wenden von 3 achsigen 
Müllfahr-zeugen ausgelegt. Die entsprechende 
Begrenzung ist im Planblatt grau dargestellt. Die 
Bereitstellungsfläche für Müllgefäße befindet sich 
unmittelbar am Rand der Wendeanlage. Die 
Müllentsorgung wird somit im gesamten 
Plangebiet durch die Anlage ausreichend breiter 
Straßen, den entsprechenden Kurven- und    
Wendekreisradien sowie durch die Anlage von Sammelplätzen für Müllgefäße sichergestellt. 
 
Neben der redaktionellen Ergänzungen (Festsetzung zum Schallschutz (11.1) sowie der Darstellung des Maßstabes 
und eines Nordpfeils auf dem Planblatt (Teil Planzeichnung) wird bezüglich der vorgesehenen aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen von Seiten des Landratsamtes die Prüfung angeregt, inwieweit diese Maßnahmen im 
Rahmen der jeweiligen Kaufverträge abgesichert werden können. Alle hier dargestellten Anregungen wurden 
weitestgehend berücksichtigt41. 
 
Die Hinweise, Ergänzungen und Konkretisierungen des Landratsamtes Roth werden berücksichtigt. Es 
ergeben sich keine Änderungen, die eine nochmalige Auslegung erforderlich machen. 
 
 

                                                           
40  Bei Realisierung des Lärmschutzes entlang der Bahn und kann alternativ ein Verlauf entlang der Straße im Rahmen einer 

Bebauungsplanänderung erfolgen. 
41   Die textlichen Festsetzung 11.2 wurden - wie vom Landratsamt vorgeschlagen - aktualisiert, ein Nordpfeil und die Angabe 

des Maßstabes im Planblatt ergänzt. Inwieweit die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der jeweiligen 
Kaufverträge abgesichert werden können wird durch die Gemeinde geprüft. 
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Der Planungsverband Industrieregion Mittelfranken, Nürnberg verweist auf seine Stellungnahme vom 
27.08.2018.42. Hier wird auf die im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung abgegebenen Stellungnahmen des 
Planungsverbandes vom 23.06.2016 und 02.11.2016 bezüglich des Bedarfs an Wohnbauflächen verwiesen.  
Zu der vorbereitenden Bauleitplanung und insbesondere auch zum Bedarfsnachweis wurde aus regionalplanerischer 
Sicht damals mit o.g. Schreiben negativ Stellung genommen. „Es wurde eine deutliche Flächenreduzierung sowie 
Anstrengungen zur Entwicklung der vorhandenen Innenentwicklungspotentiale gefordert …..“ Demzufolge wird im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die Vorlage eines Bedarfsnachweises für Wohnbauflächen von ca. 4 ha 
gewünscht, der mit dem Bevölkerungsprognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung 
im Einklang steht. 
 
Die Angaben des Landesamtes entsprachen in Röttenbach nicht der tatsächlich stattgefundenen Bevölkerungs-
entwicklung. Selbst das Landesamt für Statistik weist in seinen Prognosen darauf hin, dass die vorgelegten 
Bevölkerungsvorausberechnungen als Modellrechnungen zu verstehen sind, die die demographische Entwicklung 
unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die 
Annahmen beruhen somit überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Verläufe dieser Parameter. 
Vorausberechnungen dürfen also nicht als exakte Vorhersagen missverstanden werden. So wurden nun die starken 
Bevölkerungszuwächse der letzten 5 Jahre von insgesamt 365 EW zwischen dem 31.12. 2011 und dem 31.12.2016 
in der Bevölkerungsentwicklung von Röttenbach gemäß den Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik 
und Datenverarbeitung43 in den Gemeindedaten (Statistik kommunal 2017) berücksichtigt und die ehemals 
prognostizierten Einwohnerzahlen des Demographie-Spiegels der tatsächlichen Entwicklung angepasst44. Diese 
Tendenz ist auch weiterhin zu verzeichnen45. 
 
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan basiert auf Grundlage der 
tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung in Röttenbach und begründet den Bedarf an den dort dargestellten 
Wohnbauflächen. Er wurde mit Schreiben vom 01.06.2017 gemäß § 6 Abs. 1 BauGB vom Landratsamt Roth 
genehmigt und ist somit wirksam. 
In diesem Rahmen wurde auch in Bezug einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung der Bedarf an Bauflächen durch 
eine Bauflächen- und Potentialanalyse mit Nachweis über die bebaubaren und am Markt verfügbaren Flächen 
konkret dargelegt. Alle Eigentümer potentieller Bauflächen wurden von der Gemeinde Röttenbach über eine 
zukünftige Nutzung im Januar 2016 schriftlich abgefragt. Es wurde im Anschreiben fixiert, das bei fehlender 
Rückantwort davon ausgegangen wird, dass eine Bebauung in naher Zukunft nicht beabsichtigt ist. Von den 112 
Freiflächen mit einer Gesamtgröße von knapp 114.000 m² waren aktuell 6 Flächen (ca. 3.400 m²) bebaut. Weitere 8 
Flächen mit einer Gesamtgröße von 5.400 m² sollen in den nächsten 5-10 Jahren bebaut werden. 27 Flächen / 
Eigentümer gaben an, dass die Flächen in einer Gesamtgröße von gut 27.000 m² als Bevorratung für Nachkommen 
angesehen werden und in naher Zukunft nicht bebaut werden. 71 Eigentümer von Flächen in einer Gesamtgröße 
von gut 78.000 m² gaben keine Rückantwort an. Insgesamt bestand 2016 mittelfristig ein nachweisbares 
Bauflächenpotential von ca. 0,55 ha. An der Situation hat sich nichts geändert. 
Das geplante Baugebiet entwickelt sich vollständig aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan aus dem Jahre 2016. 
 
Ein weiterer Bedarfsnachweis ist aus Sicht der Gemeinde Röttenbach nicht notwendig. Änderungen in der 
Planung ergeben sich nicht. 

                                                           
42  Die im Rahmen ersten Beteiligung planungsrelevanter Behörden bzw. Nachbargemeinden gem. BauGB  § 4 Abs. 2 (vom 

16.07 2018 bis zum 04.09.2018) gem. BauGB § 4 Abs. 2 abgegebenen Stellungnahme des Planungsverbandes 
(Stellungnahme vom 28.08.2018) wurde versehentlich nicht dargestellt und wird hier vollumfänglich behandelt. 

43   Statistik kommunal 2017, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth, 31.01. 2018 
44  Der im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung prognostizierten Einwohnerzahl des Landesamtes für Statistik und 

Datenverarbeitung von 2.910 EW (Demographie- Spiegel für Bayern von April 2016) steht nun die tatsächliche 
Einwohnerzahl von 3.126 EW (Statistik kommunal von Januar 2018) gegenüber.  

45  Gem. homepage der Gemeinde Röttenbach beträgt die Gesamteinwohnerzahl zum 29.06.2018 3.214 Einwohner. 
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Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg weist auf die Notwendigkeit einer Versickerung bzw. einer teilweisen 
Versickerung am Entstehungsort entsprechend den Vorgaben (NwFreiV, TRENGW usw.) hin. 
Die Ableitung und Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers soll soweit gesammelt und nach Möglichkeit in 
offenen Gräben abgeleitet werden. Durch die Festsetzung von Flächen für die Ableitung von Oberflächenwasser in 
Verbindung mit einer Bepflanzung mit einheimischen standortgerechten Pflanzen wird neben der Vernetzung von 
Grünstrukturen (kleinräumige Biotopverbindungen) das unbelastete Oberflächenwasser zurückgehalten bzw. 
gedrosselt abgeleitet. 
Im Bebauungsplan wird eine Versickerung von unbelastetem Dachflächenwasser nicht festgesetzt, da aufgrund der 
heterogenen Bodenstrukturen im Plangebiet eine allgemein verbindliche Festsetzung zur Versickerung von 
unbelastetem Dachflächenwasser auf dem jeweiligen Grundstück technisch nicht umsetzbar ist. Dennoch sollte nach 
Möglichkeit eine Versickerung/Rückhaltung (Zisternen) auf dem Baugrundstück im Einzelfall geprüft und angestrebt 
werden. So soll das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen nach Möglichkeit auf dem Privatgrund in 
Zisternen gesammelt und gärtnerisch genutzt werden. Auch die Festsetzung versickerungsfähiger Beläge im Bereich 
der Zufahrten trägt zur Verminderung des Oberflächenwasserabflusses bei.  
In diesem Rahmen wird auf die Einhaltung der Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV) in Verbindung mit den "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) verwiesen. So sollte unverschmutztes Niederschlagswasser 
in ausreichend dimensionierten Zisternen46 gespeichert und zur Bewässerung der Hausgärten und Grünanlagen 
verwendet werden. Eine Versickerung von Überlaufwasser aus den Zisternen ist möglich, soweit die Vorgaben der 
Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser 
(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV) in Verbindung mit den Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden. 
Überlaufwasser aus Zisternen kann an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 
Einer frühzeitigen Abstimmung der Planung zur Niederschlagsentwässerung mit entsprechender Antragstellung 
eines wasserrechtlichen Verfahrens wird entsprochen. Die Umsetzung ist für 2019 geplant. Die Vorbereitung der 
Umsetzung erfolgt derzeit47. Die entsprechenden Mittel sollen im Haushaltsplan 2019 des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Rezattal eingeplant werden. 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Änderungen in der Planung ergeben sich nicht. 

                                                           
46  Ein Zisternenvolumen von 1,5 m³ je 100m² angeschlossener Fläche wird empfohlen. 
47 Die Unterlagen im Wasserrechtsverfahren werden nach Vorstellung und Beschluss in der Verbandsversammlung am 

22.11.2018 beim LRA Roth eingereicht. 
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8.7 Satzungsbeschluss 

Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung des Gemeinderates am 29.11.2018 wurde 
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ in der Sitzung des Gemeinderates am 
29.11.2018 als Satzung beschlossen. 
 

 
Rechtswirksamer BBP/GOP Nr. 19 „Am Lerchenfeld“, Stand: 29.11.2018 
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9 Flächenbilanzierung 

 
9.1 Größe der Baugrundstücke 

 
 

Nutzungsschablone A 
Nr. Größe in m² Nr. Größe Nr.  Größe Nr.  Größe 
1. 427 4. 1.707 7. 431 10.    993 
2. 517 5. 1.051 8. 421 11. 1.197 
3. 544 6.    490 9. 489   

 
 
Nutzungsschablone B 

Nr. Größe in m² Nr. Größe Nr.  Größe Nr.  Größe 
12. 687 22. 578 32. 513 42. 554 
13. 493 23. 444 33. 392 43. 448 
14. 417 24. 408 34. 494 44. 481 
15. 483 25. 589 35. 555 45. 579 
16. 666 26. 453 36. 690 46. 552 
17. 557 27. 388 37. 614 47. 436 
18. 624 28. 645 38. 449 48. 627 
19. 418 29. 522 39. 402 49. 626 
20. 524 30. 371 40. 507   
21. 453 31. 660 41. 495   

 
Gesamtgröße Baugrundstücke Nutzungsschablone A: 8.267 m² 
Gesamtgröße Baugrundstücke Nutzungsschablone B: 19.794 m² 
Gesamtgröße Baugrundstücke: 28.061 m² 
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9.2 Grünflächen 

 
Öffentliches Grün inkl. Spielplatz 571 m² 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
hier: Ortsrandeingrünung inkl. Müllabstellplätze 

 
 

2.059 m² 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
hier: Interne Grüngliederung inkl. Trafostation 

 
 

1.161 m² 
Grünflächen Gesamt 3.791 m² 

9.3 Erschließung 

 
Platzräume und Straßen inkl. öffentliche 
Stellplatzflächen 

6.630 m² 

Öffentliche Fuß- und Radwege 301 m² 
Erschießungsflächen Gesamt 6.931m² 

 
9.4 Flächenbilanzierung gesamt 

Gesamtfläche 38.783 m² 100,00 % 
davon:   
Erschließungsflächen 6.931 m² 17,87 % 
Grünflächen 3.791 m² 9,78 % 
Baugrundstücke 28.061 m² 72,35 % 
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10 Ausfertigung des Bebauungsplanes 
 
Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 19 "Am Lerchenfeld" besteht aus der von dem 
Planungsbüro "Projekt 4", Nürnberg, ausgearbeiteten Planblatt mit Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen 
in der Fassung vom 29.11.2018 sowie der hier vorliegenden Begründung mit Umweltbericht. 
 
 
 
 
 
 
 
Röttenbach, den ………………………. 
 
 
 
 
Thomas Schneider 
Erster Bürgermeister 
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11 Anlagen 
11.1 Schallimmissionsschutztechnische Untersuchungen 

Nr. 14012.1 vom 14.12.2017  
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Nr. 14012.2 vom 07.02.2018 
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Nr. 14012.3 vom 20.02.2018 
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11.2 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP); Juni 2018) 
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